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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung von Bundesrecht im Zusammenhang mit der
Wahl und Begründung der Sanktionsart.

E. 1.1
Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere
gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten
Straftat und erhöht sie angemessen ( Art. 49 Abs. 1 Satz 1 StGB ). Hat das Gericht eine Tat
zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt
worden ist, so bestimmt es nach Art. 49 Abs. 2 StGB die Strafe so, dass der Täter nicht
schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden
wären.

Bei der Beurteilung von Straftaten, die teils vor und teils nach einer früheren Verurteilung
begangen wurden, ist im Falle, dass die nach der Verurteilung verübte Tat die schwerere ist,
von der für diese Tat verwirkten Strafe auszugehen und deren Dauer wegen der vor der
ersten Verurteilung begangenen Tat angemessen zu erhöhen, und zwar unter
Berücksichtigung des Umstandes, dass für die frühere Tat eine Zusatzstrafe auszufällen ist (
BGE 116 IV 14 E. 2b S. 17 mit Hinweisen; Urteil 6B_399/2009 vom 1. Oktober 2009 E.
4.1).

E. 1.2
Die Vorinstanz erachtet den nach der Verurteilung vom 3. März 2004 begangenen
Pfändungsbetrug als schwerste zu beurteilende Straftat und legt für den Zeitraum ab dieser
Verurteilung eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten fest. Die hypothetische Gesamtstrafe,
welche das Obergericht am 30. Januar 2004 in Kenntnis sämtlicher zu beurteilender
Straftaten ausgefällt hätte, bemisst sie auf 40 Monate. Anschliessend erhöht sie die
Freiheitsstrafe von 9 Monaten aufgrund der resultierenden Zusatzstrafe von 6½ Monaten
Freiheitsstrafe auf eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten (angefochtenes Urteil S. 7 ff.).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer bringt vor, für denjenigen Teil der Sanktion, welcher nicht
Zusatzstrafe bilde, sei eine Geldstrafe auszusprechen. Bei einer Freiheitsstrafe von 12
Monaten bzw. einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen stehe die Geldstrafe im Vordergrund,
wenn keine spezialpräventiven Gründe für die Ausfällung einer Freiheitsstrafe vorliegen
würden. Er habe sich seit der Entlassung aus dem Strafvollzug Ende Januar 2009 vorzüglich
ins Berufsleben reintegriert, was nicht durch eine Freiheitsstrafe gefährdet werden solle. Für
die Reststrafe von 5½ Monaten sei angesichts des Verhältnismässigkeitsprinzips und des
grundsätzlichen Vorrangs der Geldstrafe im Gegensatz zur Zusatzstrafe nicht zwingend



eine Freiheitsstrafe auszufällen. Vielmehr sei in dieser Grössenordnung die Ausfällung
einer (unbedingten) Freiheitsstrafe nur in Ausnahmefällen möglich. Da kein solcher Fall
vorliege, stelle die Bestrafung mit einer unbedingten Freiheitsstrafe betreffend die
Reststrafe eine nicht zu rechtfertigende Benachteiligung dar. Schliesslich verletze die
Vorinstanz seinen Anspruch auf rechtliches Gehör, indem sie die Wahl der Strafart nicht
begründe.

E. 1.4
Die Zusatzstrafe bildet Teil der (gedanklich bestimmten) Gesamtstrafe, weshalb für diese
die gleiche Strafart wie für die Gesamtstrafe festzusetzen ist (Urteil 6S.442/2000 vom 23.
Februar 2001 E. 2 c/aa). Der Beschwerdeführer anerkennt sowohl die Gesamtstrafe von 40
Monaten Freiheitsstrafe als auch die Zusatzstrafe von 6½ Monaten Freiheitsstrafe. Er
wendet sich auch nicht gegen die vorinstanzliche Festlegung einer Freiheitsstrafe von 9
Monaten für den Zeitraum ab dem 3. März 2004. Die Vorinstanz hat diese Strafe aufgrund
der Zusatzstrafe angemessen auf eine Strafe von 12 Monaten Freiheitsstrafe erhöht ( Art. 49
Abs. 1 StGB ). Da das Asperationsprinzip nur greift, wenn mehrere gleichartige Strafarten
ausgesprochen würden (Urteil 6B_172/2009 vom 29. Oktober 2009 E. 4.5 mit Hinweis),
kann die neue Strafe von 12 Monaten nicht in verschiedene Strafarten aufgeteilt werden.
Die vorinstanzliche Strafzumessung ist klarerweise nachvollziehbar und genügt der
Begründungspflicht nach Art. 50 StGB ( BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 20 mit Hinweisen).
Schliesslich legt der Beschwerdeführer nicht substanziiert dar, inwiefern eine Verletzung
von Art. 29 Abs. 2 BV vorliegt ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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